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Herzlich willkommen in der Steuerberatungskanzlei Jens Jaschek 

Der Wasserturm ist das Wahrzeichen der Quadratestadt 

Mannheim und nur einer von vielen schönen Gründen nach 

Mannheim zu kommen... 

... eigentlich weiß man es ja genau: Der Steuertermin oder der 

Abgabetermin für die Steuererklärung rückt immer näher, und 

dennoch schieben wir diese Aufgabe immer wieder vor uns 

her... - das ist allzu menschlich! Und dann dieser 

unübersichtliche Paragraphendschungel, dieser Formularwust: 

Ja, selbst dann, wenn wir eine Erstattung erwarten, fällt es 

manchem schwer, die Kurve zu kriegen!  

Und die Steuererklärung auf einem Bierdeckel - die wird wohl 

auch noch eine ganze Zeit eine Vision bleiben... Können 

Steuern Freude machen? Egal  ob als Privatperson, 

Freiberufler, Kleinunternehmer oder Verein: Das vielfach 

ungeliebte Thema "Steuern" verliert seinen Schrecken, wenn 

wir das einfach gemeinsam angehen! Vertrauen Sie doch uns 

Ihre Steuerangelegenheiten an!  

Viele zufriedene Mandanten meiner Kanzlei sagen überzeugt: 

"Bei meinem Steuerberater Jens Jaschek fühle ich mich 

richtig gut aufgehoben!" 
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Ihre Steuerangelegenheiten in guten Händen... 

Die Mandanten I Information 

 

Dipl.-Kaufmann   Steuerberater 

Jens Jaschek 

     Liebes Finanzamt, 

hier  ist  nun  meine 

 Steuererklärung: 

   Einnahmen:   38.562 

    Ausgaben:       5.845 

       Gewinn:     32.717 
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Ausgabe Nr. 4/2022 (Juli/August) 
 

   

Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant,  

 

ja, es ist schon wieder “Halbzeit“ in diesem Jahr 2022! 

Beim Fußball, da würde es jetzt eine Pause geben - für die Spieler neben einer kleinen Erholung je nach 
Spielstand entweder ein Lob oder die berühmt-berüchtigte “Halbzeit-Standpauke-Ansprache“ vom Trainer, für die 
Zuschauer im Stadion ein Bier und Pommes-Currywurst (…in der VIP-Loge natürlich Champagner und 
Lachshäppchen) und für die Zuschauer vor den Fernsehschirmen die Gelegenheit zum Gang auf die Toilette und 
zum Nachfüllen von Knabberzeugs… 

Weder im Alltag für ganz normal Steuerpflichtige und noch weniger bei Freiberuflern oder Unternehmern gibt es 
solch eine Auszeit. Okay, manchmal sind da die Sommerferien der Kinder, die man für einen Urlaub nutzen kann, 
aber bei den aktuellen Verhältnissen auf Flughäfen und bei der Bahn, sowie den teilweise enorm gestiegenen 
Preisen fällt auch das in diesem Jahr bei vielen aus, und Corona ist ja auch noch nicht wirklich vorbei. 

Und dann sind da noch ganz neue Themen, die Vielen ganz schön Stress bereiten: Hat man sich gerade mal so 
von den Corona-Folgen erholt und genießt vielleicht doch ein paar warme Tage, schon können einen die 
Nachrichten oder  Lektüre einer Zeitung wieder auf den harten Boden der Realität zurückholen: Überall steigen die 
Preise wie seit 40 Jahren nicht mehr – für die Verbraucher eine unerwartete Belastung der Haushaltskasse, für alle 
Selbständigen ein Anlass, Preise neu kalkulieren zu müssen, um nicht draufzulegen. Überall fehlen Fachkräfte und 
am Horizont kündigt sich durch die drohende Explosion von Preisen für Sprit und Gas für den Herbst/Winter ganz 
neue Herausforderungen an (wenn denn durch die Knappheit überhaupt noch Gas durch unsere Leitungen fließen 
wird, was zumindest ein realistisches Szenario der Folgen des Krieges von Russland gegen die Ukraine ist). 

Und doch: Gerade dann, wenn alle möglichen Herausforderungen auf uns einstürmen und scheinbar keine Zeit für 
eine Auszeit ist, gerade dann macht es Sinn, sich eine solche zu nehmen: Komprimiert, strukturiert und sachlich! 

Denn im Zustand der zunehmenden Verwirrung, des “memory overflow“, trifft man meist keine langfristig guten 
Entscheidungen! 

Als Beispiel könnte uns das Standardprozedere in einer Notaufnahme dienen: Wenn dort die Lage klar, die Ursache 
für eine schwere Erkrankung oder Verletzung offensichtlich ist, dann greift ein vorbereitetes Räderwerk ineinander, 
und alle Beteiligten machen ihren Job quasi automatisch (der Radiologe seine bildgebenden Verfahren, das Labor 
seine Analysen, die Orthopäden ihre Untersuchungen, usw.) und rasch wird die passende Behandlung durchgeführt. 
Wenn aber die Lage nicht so klar ist, wenn viele Eindrücke und Erscheinungen sichtbar und messbar sind, und man 
noch nicht weiß, was hier eigentlich los ist, dann halten alle (bis auf diejenigen, die für die unverzichtbare Über-
Lebensfunktionen zuständig sind) erst einmal inne, werfen alle Erkenntnisse zusammen, und beratschlagen dann 
eine Strategie. 

Sprechen Sie mich gern – am besten frühzeitig – an, wenn bei Ihnen – egal ob als Unternehmen oder “normaler 
Steuerpflichtiger“ der klare Blick auf die Lage droht, verloren zu gehen! Sichern Sie sich rechtzeitig guten Rat! 

Nachfolgend haben wir auch in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und 
Wirtschaftsrecht für Sie zusammengestellt (Rechtsstand: 25.5.2022). Wie bei den letzten Ausgaben mit Direkt-
Links zu den entsprechenden Rechtsquellen! Und wie immer gilt der Erfahrungsgrundsatz: Rechtzeitige Beratung 
im Vorfeld spart unnötiges Steuergeld und unnötige (schlechte) Erfahrungen! 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und eine erfolgreiche Woche sowie ein rundum gesundes und erfolgreiches 
Jahr 2022,             

Ihr 

Jens Jaschek 

PS: Sowohl im Newsletter als auch auf der Internetseite habe ich ganz bewusst die gewohnte männliche 
Sprachform gewählt ("generisches Maskulinum“). Dies mache ich, um eine flüssige Lesbarkeit zu erhalten und 
beinhaltet keinerlei Benachteiligung des weiblichen Geschlechts oder anderer Formen.  
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STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT 

 

Unternehmer 

 

Keine Umsatzsteuerfreiheit für Schwimmschule 

 

Eine Schwimmschule erzielt keine umsatzsteuerfreien Umsätze. Denn es handelt sich beim dem Schwimmunterricht 

nicht um umsatzsteuerbefreiten Schul- oder Hochschulunterricht. 

 

Hintergrund: Sowohl nach dem deutschen Umsatzsteuerrecht als auch nach dem europäischen Umsatzsteuerrecht 

werden Unterrichtsleistungen unter bestimmten Voraussetzungen von der Umsatzsteuer befreit. 

 

Sachverhalt: Die Klägerin war eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die eine Schwimmschule betrieb. Sie behandelte 

ihre Leistungen in den Jahren 2007 bis 2009 als umsatzsteuerfrei, während das Finanzamt sie als umsatzsteuerpflichtig 

ansah. Der Fall kam zum Bundesfinanzhof (BFH), der ein Vorabentscheidungsersuchen an den Europäischen 

Gerichtshof (EuGH) richtete. Der EuGH hat die Umsatzsteuerfreiheit für Schwimmunterricht verneint. 

 

Entscheidung: Der BFH hat nun das Verfahren abgeschlossen, sich der Auffassung des EuGH angeschlossen und die 

Klage abgewiesen: 

 Zwar gibt es eine Umsatzsteuerbefreiung nach deutschem Recht für Schul- und Bildungsleistungen von 

Privatschulen und anderer allgemeinbildender oder berufsbildender Einrichtungen, wenn die Kultusbehörde 

bescheinigt, dass die Schule bzw. Einrichtung auf einen Beruf oder auf eine bestimmte Prüfung vorbereitet. 

Diese Umsatzsteuerbefreiung war allerdings im Streitfall nicht anwendbar, weil die Klägerin in den Streitjahren 

2007 bis 2009 keine Prüfungen durchführte, die für einen Beruf vorbereiteten. Außerdem hatte die Klägerin 

nicht die erforderliche Bescheinigung der Kultusbehörde. 

 

 Auch eine weitere Umsatzsteuerfreiheit nach deutschem Recht schied aus, die juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts, Berufsverbänden oder Volkshochschulen gewährt wird. Denn die Klägerin war eine 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts und gehörte nicht zu den begünstigten Einrichtungen. 

 

 Schließlich ist auch eine Umsatzsteuerfreiheit für Schul- oder Hochschulunterricht nach europäischem Recht 

nicht zu gewähren. Denn nach dem EuGH-Urteil ist Schwimmunterricht kein Schul- bzw. Hochschulunterricht. 

Schwimmunterricht dient nämlich nicht der Vermittlung, Vertiefung und Entwicklung von Kenntnissen und 

Fähigkeiten bezüglich eines breiten und vielfältigen Stoffspektrums, wie dies beim Schul- und 

Hochschulunterricht typisch ist. 

 

 Vielmehr handelt es sich bei dem Schwimmunterricht um einen spezialisierten und punktuell erteilten Unterricht, 

der mit einer Schul- oder Hochschulausbildung nicht vergleichbar ist. Ob Schwimmunterricht dem Gemeinwohl 

dient, ist unbeachtlich. 

 

Hinweise: Der BFH war an die Entscheidung des EuGH gebunden, so dass das aktuelle BFH-Urteil keine Überraschung 

mehr ist. Es wird nun aber deutlich, dass der BFH an seiner bisherigen Rechtsprechung, die eher zu einer 

Umsatzsteuerbefreiung gelangte, nicht mehr festhalten können wird. So hatte der BFH in der Vergangenheit etwa die 

Umsatzsteuerfreiheit für ein Ballett- und Tanzstudio bejaht, weil jedenfalls ein kleiner Teil der Ballettschüler die spätere 

Aufnahmeprüfung an der staatlichen Musikhochschule bestand und eine weitere Berufsausbildung anstrebte. 

Der BFH lässt zwar offen, ob er hieran noch festhalten wird. Angesichts der Entscheidung des EuGH, der die 

Umsatzsteuerfreiheit auf typischen Schul- bzw. Hochschulunterricht beschränkt, dürfte dies allerdings kaum der Fall sein. 

 

(Rechts-)quelle(n): "Keine Umsatzsteuerfreiheit für Schwimmschule“: 

 

 BFH, Urteil vom 16.12.2021 - V R 31/21 (V R 32/18): 
https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/883168/        

 
 

 

https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/883168/
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Kapitalanleger 

 

 
Ertragsteuerliche Behandlung von Kryptowährungen 
 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat ein Schreiben zur ertragsteuerlichen Behandlung von Kryptowährungen 

veröffentlicht. Das BMF erläutert viele technische Begriffe und geht auf die Zuordnung zu den einzelnen Einkünften ein, 

wobei auch vereinzelt die bilanzielle Erfassung dargestellt wird. 

 

Hintergrund: Seit geraumer Zeit gibt es virtuelle Währungen wie z. B. Bitcoin, die in der Praxis zwar als Zahlungsmittel 

akzeptiert werden, aber keine offizielle Währung darstellen. 

 

Wesentlicher Inhalt des BMF-Schreibens: 

Das BMF erläutert in einem zehnseitigen Abschnitt die Fachbegriffe wie z. B. Proof of work, Forging, Masternode, 

Wallets, ICO, UTXO, Lending oder Hard Fork. 

 

Hinweis: Wer diese Begriffe kennt, wird durch das BMF-Schreiben nichts Neues lernen. Wer diese Begriffe noch nicht 

kennt, wird vermutlich auch nach der Lektüre des BMF-Schreibens nicht schlauer sein. 

 

Für bilanzierende Steuerpflichtige gelten nach dem Schreiben die folgenden Grundsätze: 

 

 Die einzelnen Einheiten virtueller Währungen und die sonstigen Token sind nicht abnutzbare, materielle 

Wirtschaftsgüter, die mit ihren Anschaffungskosten zu bewerten sind. 

 

 Die Anschaffungskosten ergeben sich aus dem Marktkurs im Zeitpunkt der Anschaffung. Hierzu kann auf den 

Börsenpreis digitaler Börsen oder auf den Marktpreis, wie er sich von Handelsplattformen oder aus 

Internetlisten ergibt, zurückgegriffen werden. Falls die Ermittlung der individuellen Anschaffungskosten nicht 

möglich ist, darf eine Bewertung mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten erfolgen. 

 

 Die Zuordnung zum Anlage- oder Umlaufvermögen hängt davon ab, ob die Kryptowährung dauerhaft dem 

Betrieb zu dienen bestimmt ist (dann Anlagevermögen) oder aber wieder verkauft werden soll (dann 

Umlaufvermögen). Dementsprechend ist die Kryptowährung in der Bilanz als Finanzanlage (Anlagevermögen) 

oder als sonstiger Vermögensgegenstand (Umlaufvermögen) auszuweisen. 

 

Hinweis: Ausführungen zu einer möglichen Teilwertabschreibung enthält das BMF-Schreiben nicht. Die Zulässigkeit 

einer Teilwertabschreibung hängt nach dem Gesetz davon ab, dass der Wert voraussichtlich dauernd gemindert ist. 

 

Durch die Veräußerung, Verwendung oder sog. Blockerstellung können steuerpflichtige Einkünfte erzielt werden: 

 Gehört die Kryptowährung zum Betriebsvermögen, wird jede Betriebsvermögensmehrung als Gewinneinkünfte 

besteuert; zu gewerblichen Einkünften kommt es auch, wenn der Steuerpflichtige ausschließlich im Bereich der 

Kryptowährung nachhaltig und mit Gewinnerzielungsabsicht tätig wird. 

 

 Bei einer Einnahmen-Überschussrechnung werden die Anschaffungskosten für die Kryptowährung erst im 

Zeitpunkt des Zuflusses des Veräußerungserlöses als Betriebsausgaben berücksichtigt. 

 

 Gehört die Kryptowährung zum Privatvermögen, kann die Veräußerung der Kryptowährung zu einem 

Spekulationsgewinn führen. Dabei gilt eine Spekulationsfrist von einem Jahr. Ein Spekulationsgewinn bleibt 

steuerfrei, wenn der Gesamtgewinn aus allen Spekulationsgeschäften dieses Jahres weniger als 600 € beträgt. 

 

Hinweis: Nach jedem Tausch beginnt eine neue einjährige Spekulationsfrist. 

Hinweis: Das BMF-Schreiben gilt für alle offenen Fälle. Das Schreiben bindet nur die Finanzverwaltung, nicht aber die 

Finanzgerichte. 

 

(Rechts-)quelle(n): "Ertragsteuerliche Behandlung von Kryptowährungen“: 

 

 BMF, Schreiben vom 10.5.2022 - IV C 1 - S 2256/19/10003 :001: 
https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/939203/    

https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/939203/


Alle Beiträge sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für den Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

Alle Steuerzahler 

 

 

Maßnahmen des zweiten Entlastungspaketes der Bundesregierung 

 

Bundestag und Bundesrat haben diverse Maßnahmen beschlossen, die u. a. steuerliche Entlastungen mit sich bringen. 

 

Hintergrund: Am 27.4.2022 haben sich die Koalitionsfraktionen auf ein Maßnahmenpaket geeinigt, um die Folgen der 

Corona-Pandemie und des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine für die Bevölkerung abzufedern (sog. 

Entlastungspaket II). Die geplanten Maßnahmen sind in diverse Gesetzgebungsverfahren eingeflossen, die nun von 

Bundestag und Bundesrat final verabschiedet wurden. 

 

Anbei ein kurzer Überblick über die wesentlichen Regelungen: 

Energiepreispauschale: Erwerbstätige, Selbständige und Gewerbetreibende erhalten eine einmalige 

Energiepreispauschale von 300 €. Die Auszahlung erfolgt über die Lohnabrechnung des Arbeitgebers. Selbständige 

erhalten einen Vorschuss über eine einmalige Senkung ihrer Einkommensteuer-Vorauszahlung. Empfänger von 

Versorgungsbezügen (Beamtenpensionäre) sowie Rentner (falls keine Einkünfte aus Landwirtschaft, Gewerbebetrieb, 

freiberuflicher Tätigkeit oder als Arbeitnehmer vorliegen) erhalten die Pauschale dagegen nicht. 

Kinderbonus: Für jedes Kind, für das Anspruch auf Kindergeld besteht, gibt es einen Einmalbonus von 100 €. Die 

Zahlung erfolgt ab Juli 2022 und wird auf den steuerlichen Kinderfreibetrag angerechnet. 

Einmalzahlung für Empfänger von Sozialleistungen: Die bereits beschlossene Einmalzahlung für Empfänger von 

Sozialleistungen für Juli 2022 wird auf 200 € verdoppelt. 

Befristete Einführung eines 9-Euro-Tickets: In den Monaten Juni, Juli und August kann jeder für jeweils neun Euro 

monatlich den öffentlichen Nahverkehr bundesweit nutzen. Die konkrete Ausgestaltung des ermäßigten Tickets obliegt 

den Ländern und Kommunen, die für den öffentlichen Nahverkehr zuständig sind. 

Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe: Ebenfalls für die Monate Juni bis August wird die Energiesteuer auf 

Kraftstoffe auf das europäische Mindestmaß abgesenkt. Die Steuerentlastung für Benzin beträgt damit rund 30 Cent je 

Liter, für Diesel rund 14 Cent je Liter, für Erdgas rund 6 Cent je Kilogramm und für Flüssiggas (LPG) etwa 12,66 Cent je 

Liter. 

 

Darüber hinaus wurden noch weitere Maßnahmen beschlossen. Dies sind im Einzelnen: 

 

 Höherer Arbeitnehmer-Pauschbetrag: Der Arbeitnehmerpauschbetrag bei der Einkommensteuer wird 

rückwirkend zum 1.1.2022 um 200 € auf 1.200 € angehoben. 

 

 Anhebung des Grundfreibetrages: Steigen wird auch der Grundfreibetrag für 2022 von derzeit 9.984 € um 363 € 

auf 10.347 € – ebenfalls rückwirkend zum 1.1.2022. 

 

 Frühere Erhöhung der Pendlerpauschale: Schließlich wird zur Entlastung von gestiegenen Mobilitätskosten die 

bis 2026 befristete Anhebung der Entfernungspauschale für Fernpendler ab dem 21. Kilometer rückwirkend 

zum 1.1.2022 auf 38 Cent ebenso vorgezogen wie die Anhebung der Mobilitätsprämie für Geringverdiener. 

 

 

(Rechts-)quelle(n): "Zweites Entlastungspaket der Bundesregierung“: 

 

 Maßnahmen des zweiten Entlastungspaketes der Bundesregierung (Steuerentlastungsgesetz 2022, 
Sofortzuschlags- und Einmalzahlungsgesetz, Siebtes Gesetz zur Änderung des 
Regionalisierungsgesetzes, Energiesteuersenkungsgesetz, jeweils in der vom Bundesrat am 
20.5.2022 beschlossenen Fassung): 
https://tinyurl.com/y6zeu6dc               

 

 

(Sogenannte “Tiny-Urls“ sind elektronisch abgekürzte Links, deren Originalpfad zu lang für eine Wiedergabe wären.) 

 

 

https://tinyurl.com/y6zeu6dc
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Abzug der Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer 

 

Die steuerliche Berücksichtigungsfähigkeit der Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer setzt nicht voraus, dass das 

Arbeitszimmer für die berufliche Tätigkeit erforderlich ist. Es genügt, wenn für die berufliche oder betriebliche Tätigkeit 

entweder kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht oder wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten 

betrieblichen oder beruflichen Betätigung bildet. 

 

Hintergrund: Die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer sind nach dem Gesetz nur absetzbar, wenn entweder für die 

betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht – der Abzug ist dann auf 1.250 € 

beschränkt – oder wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung 

bildet; in dem zuletzt genannten Fall ist der Abzug der Kosten unbeschränkt möglich. 

 

Sachverhalt: Die Klägerin war eine Stewardess, die zusammen mit ihrem Ehemann im gemeinsamen Einfamilienhaus 

wohnte. Im Streitjahr 2013 war sie insgesamt an 134 Tagen auf Flügen im In- und Ausland tätig. Sie machte 1.250 € für 

die Kosten eines häuslichen Arbeitszimmers in dem gemeinsamen Einfamilienhaus geltend. Finanzamt und 

Finanzgericht der ersten Instanz erkannten die Kosten nicht an, da ihrer Auffassung nach das Vorhalten eines 

Arbeitszimmers wegen des geringen Anteils der Heimarbeit der Klägerin nicht erforderlich sei. 

 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) hält einen steuerlichen Abzug der Kosten grundsätzlich für möglich und hat 

die Sache zur weiteren Prüfung an das Finanzgericht (FG) zurückverwiesen: 

 

 Voraussetzung für die Abziehbarkeit der Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer ist, dass für die berufliche 

oder betriebliche Tätigkeit entweder kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht oder dass das Arbeitszimmer 

den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen oder beruflichen Betätigung bildet. Das Gesetz verlangt dagegen 

nicht, dass das Arbeitszimmer für die berufliche oder betriebliche Tätigkeit erforderlich oder notwendig ist. 

 

 Der Gesetzgeber unterstellt typisierend, dass die Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer (nahezu) 

ausschließlich beruflich bzw. betrieblich veranlasst sind, wenn die o. g. Voraussetzungen vorliegen, also kein 

anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht oder das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten Tätigkeit 

darstellt. Der Gesetzgeber wollte Streitigkeiten über die Notwendigkeit eines häuslichen Arbeitszimmers gerade 

vermeiden. 

 

 Das FG hat daher zu Unrecht die Abziehbarkeit der geltend gemachten Kosten mit der Begründung verneint, 

das häusliche Arbeitszimmer sei für die berufliche Tätigkeit als Stewardess nicht notwendig. 

 

Hinweise: Der BFH hat die Sache an das FG zurückverwiesen. Das FG muss nun prüfen, ob das Arbeitszimmer 

tatsächlich (nahezu) ausschließlich beruflich genutzt wurde. Ist dies der Fall, kann die Klägerin die Kosten in Höhe von 

1.250 € abziehen. Ein Abzug ist hingegen nicht möglich, wenn die Klägerin das Arbeitszimmer auch privat genutzt hat 

und diese private Mitnutzung nicht ganz untergeordnete Bedeutung hatte. Bislang steht nicht fest, welche beruflichen 

Tätigkeiten die Klägerin überhaupt zu Hause verrichtet hat. 

 
 

(Rechts-)quelle(n): “Abzug der Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer“: 

 

 BFH, Urteil vom 3.4.2019 - VI R 46/17 (Anmerkung: Die Entscheidung wurde nachträglich am 
24.3.2022 zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt):  
https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/800432/      
 

 

 

https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/800432/
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BMF veröffentlicht FAQ zur neuen Grundsteuer 

 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat einen Fragen-Antworten-Katalog zur neuen Grundsteuer veröffentlicht. 

 

Hintergrund: Zum 1.1.2025 treten die neuen Grundsteuerregelungen in Kraft. Auf der Grundlage des reformierten 

Grundsteuerrechts sind für alle rund 36 Millionen wirtschaftliche Einheiten des Grundbesitzes neue 

Bemessungsgrundlagen für Zwecke der Grundsteuer zu ermitteln. 

Grundstückseigentümer sind nun verpflichtet, bis zum 31.10.2022 (Stand: 25.5.2022) eine Erklärung beim zuständigen 

Finanzamt einzureichen, in der sie Angaben zu ihrem Grundbesitz auf den Stichtag 1.1.2022 machen müssen. Die 

Erklärung ist grundsätzlich elektronisch über das Internetportal „Mein ELSTER“ abzugeben.  

 

In den FAQ beantwortet das BMF zahlreiche Fragen wie z. B. 

 

 wie sich die Grundsteuer zukünftig konkret berechnet, 

 

 ab wann die neue Grundsteuer zu zahlen ist, 

 

 was die neue Grundsteuer C ist,  

 

 wie die Erklärung abzugeben ist und 

 

 ob die Erklärung auch in Papierform abgeben werden kann. 

 

Hinweise: Den kompletten Fragen-Antworten-Katalog zur Grundsteuer finden Sie online unter der Internetadresse 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/faq-die-neue-grundsteuer.html. 

 

Weitere Informationen sind auch auf folgenden Internetseiten veröffentlicht: 

 

 https://www.grundsteuerreform.de/ (hier sind insbesondere die unterschiedlichen Regelungen der Länder       

gebündelt dargestellt) sowie 

 

 https://www.grundsteuererklaerung-fuer-privateigentum.de/ (für einfach gelagerte Sachverhalte in Ländern, die 

am Bundesmodell teilnehmen; dies sind die Länder Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, 

Nordrhein-Westfalen, Rhein-land-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und 

Thüringen). 

 

Wenn wir Sie bei Ihrer Erklärung unterstützen können, sprechen Sie uns an. 

 

 

(Rechts-)quelle(n): "BMF veröffentlicht FAQ zur neuen Grundsteuer“: 

 

 BMF, Schreiben vom 17.3.2022 - IV C 4 - S 2223/19/10003 :013:  
https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/935384/     

 

https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/935384/


Alle Beiträge sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für den Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

Leistungen eines Sportvereins 

 

Ein Golfclub, der Leistungen gegen gesondertes Entgelt erbringt, kann sich nicht auf die Umsatzsteuerfreiheit nach 

europäischem Recht berufen. Er kann hinsichtlich der Teilnahmegebühren für Golfturniere auch nicht die deutsche 

Umsatzsteuerfreiheit für sich beanspruchen, wenn er eine sog. Einrichtung mit Gewinnstreben ist, weil in seiner Satzung 

nicht geregelt ist, dass das Vereinsvermögen im Fall der Auflösung des Vereins für gemeinnützige Zwecke zu 

verwenden ist. 

 

Hintergrund: Nach deutschem Umsatzsteuerrecht sind Entgelte für die Teilnahme an sportlichen Veranstaltungen, die 

von gemeinnützigen Vereinen durchgeführt werden, umsatzsteuerfrei. Nach dem europäischen Umsatzsteuerrecht sind 

hingegen Entgelte für bestimmte Dienstleistungen, die in einem engen Zusammenhang mit dem Sport stehen, 

umsatzsteuerfrei, wenn der Sport von einer Einrichtung angeboten wird, die kein Gewinnstreben hat. 

 

Streitfall: Der Kläger ist der nicht gemeinnützige Golfverein Schloss Igling e.V., dessen Mitglieder einen Jahresbeitrag 

von ca. 1.000 € sowie eine Aufnahmegebühr von einmalig ca. 200 € zahlen. Die Satzung des Vereins enthielt keine 

Regelung, nach der das Vereinsvermögen im Fall der Auflösung des Vereins für gemeinnützige Zwecke verwendet 

werden muss. Der Verein erzielte im Jahr 2011 Einnahmen aus der Gebühr für die Platznutzung (sog. Greenfee), 

Startgelder für die Teilnahme an Turnieren, Gebühren für die Nutzung von Ballautomaten und Caddys sowie aus dem 

Verkauf eines Golfschlägers, insgesamt ca. 78.000 €. Diese Einnahmen behandelte das Finanzamt als 

umsatzsteuerpflichtig und verlangte von dem Verein Umsatzsteuer. 

 

Entscheidung: Der BFH verneint eine Umsatzsteuerfreiheit und hat die Klage des Vereins abgewiesen: 

 

 Ein Sportverein kann sich nicht unmittelbar auf die Umsatzsteuerfreiheit nach europäischem Recht berufen. 

Denn danach sind nur „bestimmte“ Leistungen im Sportbereich steuerfrei. Dies bedeutet, dass die endgültige 

Entscheidung darüber, welche Leistungen umsatzsteuerfrei sind, vom jeweiligen nationalen Gesetzgeber, z. B. 

vom deutschen Gesetzgeber, getroffen werden müssen; dies verhindert, dass ein Verein sich unmittelbar auf 

die europäische Umsatzsteuerbefreiung berufen kann. 

 

 Auch die deutsche Umsatzsteuerfreiheit steht dem Verein nicht zu. Denn hierfür wäre bei Auslegung der 

deutschen Regelung unter Berücksichtigung des europäischen Umsatzsteuerrechts erforderlich, dass der 

Verein eine Einrichtung ohne Gewinnstreben ist. Dies setzt aber eine entsprechende gemeinnützige Satzung 

voraus, die u. a. regelt, dass im Fall der Auflösung des Vereins das Vereinsvermögen für gemeinnützige 

Zwecke verwendet wird. Diesen Anforderungen genügte die Satzung des Vereins im Jahr 2011 nicht, sondern 

erst im Jahr 2016. 

 

 Die Regelung für Kleinunternehmer kam für den Verein aufgrund der Höhe seiner Umsätze nicht in Betracht. 

 

Hinweise: Der BFH ändert seine Rechtsprechung, nachdem er im Streitfall den Europäischen Gerichtshof angerufen 

hatte und dieser eine unmittelbare Berufung auf das europäische Umsatzsteuerrecht abgelehnt hat. Bislang ließ der BFH 

es zu, dass sich ein deutscher Sportverein unmittelbar auf die Steuerbefreiung nach dem europäischen Recht beruft; 

dies ist nun nicht mehr möglich. 

Handelt es sich bei dem Verein um eine Einrichtung ohne Gewinnstreben, steht ihm nach deutschem Recht die 

Umsatzsteuerfreiheit für Teilnahmegebühren an sportlichen Veranstaltungen zu. Diese Voraussetzung dürfte beim 

Kläger für den Zeitraum ab 2016 erfüllt sein, soweit er Golfturniere durchführt und hierfür Gebühren vereinnahmt. Für die 

weiteren streitigen Leistungen wie die Greenfee oder die Miete für die Nutzung des Ballautomaten oder der Caddys gibt 

es keine Umsatzsteuerfreiheit nach deutschem Recht. 

 

(Rechts-)quelle(n): "Leistungen eines Sportvereins“: 

 

 BFH, Urteil vom 21.4.2022 - V R 48/20 (V R 20/17):  
 https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/938985/   

 

Information über aktuelle Änderungen 

Die aktuelle Corona-Lage führt zu nahezu ständig aktuellen Entscheidungen (Bsp.: Derzeit sind ständig Aktualisierungen 

in Arbeit). Für eine seriöse Information über aktuelle Entwicklungen nutzen Sie bitte nachfolgenden Link: 

 

https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/823170/ 

https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/938985/
https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/823170/


Alle Beiträge sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für den Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
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